
Samtgemeinde Bersenbrück Bersenbrück, den 19. Mrz. 2014 

Fachdienst I: Service und Bildung 
 
 

Beschlussvorlage 

 

Vorlage Nr.: 083/2013 

 

Antrag auf Einrichtung einer Krippengruppe im Katholischen 
Kindergarten St. Christophorus Kettenkamp 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Samtgemeindeausschuss 27.01.2014 nicht öffentlich Vorberatung  

Samtgemeinderat 01.04.2014 öffentlich Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Samtgemeindeausschuss empfiehlt dem Samtgemeinderat, der Einrichtung der 
Krippengruppe als Ausnahmeregelung vom Samtgemeinderatsbeschluss vom 11. 
März 2013 wegen der besonderen Situation zuzustimmen. 
 
 
 
 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 

X   Ja 

  Nein 

 
I. Gesamtkosten der Maßnahme:   € 
 
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: € 
 
Betroffener Haushaltsbereich 

X   Ergebnishaushalt          Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 

Produktnummer/Projektnummer: 365.00 
Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder 

X   Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung. 

  Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen/Erlöse zur Deckung    

       gegenüber in Höhe von   € 

  Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung   

       und müssen außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zur   
       Deckung sind der Begründung zu entnehmen). 
 
III. Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung: 

X    Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen. 

  Die Gesamtkosten von   € beziehen sich auf die Jahre    

  Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von   € 



  Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet in Höhe von    €. 

 
 
 
 
 

 
 
 
2. Beteiligte Stellen: 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Ziel/e 
 
Sachverhalt: 
 
Der Rat der Samtgemeinde Bersenbrück hat in seiner Sitzung am 11. März 2013 auf 
Empfehlung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend und Sport vom 06. 
Februar 2013 bzw. des Samtgemeindeausschusses in seiner Sitzung vom 26. 
Februar 2013 beschlossen, dass der Einrichtung von Krippengruppen von Seiten der 
Samtgemeinde Bersenbrück nur zugestimmt wird, wenn mindestens 8 Anmeldungen 
verbindlich vorliegen. 
Ebenfalls wird bei bis zu 10 Kindern, analog der Regelung des Bistums Osnabrück, 
auf eine Ergänzungskraft im Krippenbereich verzichtet.  
Ausnahmen dieser Regelung sind zulässig und im Einzelfall über den 
Samtgemeinderat zu entscheiden. 
 
Die Katholische  Kirchengemeinde Herz Jesu, Kettenkamp, hat mit Schreiben vom 
08.01.2014, welches der Vorlage als Anlage beigefügt ist, die Übernahme der 
Betriebskosten beantragt, obwohl nur 5 Kinder die Krippe ab dem 15.01.2014 
besuchen. 
 
Wegen der besonderen Situation, die im Antrag der Katholischen Kirchengemeinde 
geschildert ist, sollte diesem Antrag zugestimmt werden. 
 
 
 
 
 
_____________________________                             _______________________ 
          gez. Dr. Horst Baier                                                    gez. Heinz Klövekorn 
    (Samtgemeindebürgermeister)                                            (Fachdienstleiter) 
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